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Grundlage hierfür sind Nachfrageprognosen für alle Verkehrsträger6 und darauf aufbauend die Ermittlung 
der Verkehrsbelastungen auf den Strecken der verkehrsträgerspezifischen Netze (Umlegungsrechnungen) 
für das gewählte Prognosejahr 2030. 

Abbildung 1: Ablaufschema zur Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 

 

Für die Bewertung von Projekten des Neu- und Ausbaus auf Basis der genannten Umlegungsrechnungen 
kommen im BVWP 2030 vier Bewertungsmodule zum Einsatz. Soweit wie möglich werden alle 
monetarisierbaren Wirkungseffekte in der Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) erfasst (Modul A). Sie liefert im 
Ergebnis ein gesamtwirtschaftliches Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV), welches die Rentabilität der 
eingesetzten Finanzmittel widerspiegelt. Die NKA umfasst die monetarisierbaren Wirkungen der meisten 
Zielbereiche, wobei Reisezeitgewinne, Betriebskosten, Aspekte der Verkehrssicherheit aber auch 
Umweltindikatoren wie Lärmwirkungen, Schadstoffemissionen, Klimagase etc. darin enthalten sind. 
Dennoch verbleiben Ziele und deren Wirkungsbereiche, die nicht vollständig über die NKA abbildbar sind. 
Dazu zählen weitere Umweltwirkungen, wie z. B. die Flächeninanspruchnahme oder der Schutz 
unzerschnittener Räume. Diese nicht-monetarisierbaren Indikatoren werden in der Umwelt- und 
Naturschutzrechtlichen Beurteilung (Modul B) abgebildet.  

Als drittes Bewertungsmodul umfasst die Raumordnerische Beurteilung (Modul C) die Bewertung der 
Qualität der An- und Verbindungen sowie der Erreichbarkeiten. Dabei werden einerseits die Mängel der 
Verbindungsqualitäten auf Ebene der Oberzentren und Metropolkerne gemessen. Andererseits wird die 
Erreichbarkeit von Regionen in Bezug auf die nächstgelegene Infrastruktur (z. B. Autobahnanschluss, 
Flughafen, Fernverkehrsbahnhof etc.) bewertet. Im Gegensatz zur NKA, welche die gesamtwirtschaftliche 
netzweite Summe der Erreichbarkeitsverbesserungen in Form von Zeitgewinnen erfasst (allokative 
Vorteile), berücksichtigt die Raumordnerische Beurteilung verteilungstheoretische Aspekte wie die Frage 
von Mindest-Erreichbarkeiten von Regionen (distributive Vorteile). Das vierte und letzte Modul bildet die 
Städtebauliche Beurteilung (Modul D) von Infrastrukturprojekten. Darin wird das Ziel abgebildet, dass 
insbesondere Straßenprojekte bebaute Bereiche und die dort lebenden Menschen entlasten sollen. 
Darunter fallen beispielsweise neue Raumnutzungsmöglichkeiten an Ortsdurchfahrten (z. B. 
Aufenthaltsflächen wie Plätze) oder Sanierungseffekte (z. B. Erneuerung anliegender Bebauung) durch die 
Entlastung von Ortskernen von ihren aktuell hohen Verkehrsbelastungen. 

                                                                    
 

6 BVU/ITP/IVV/PLANCO (2014): Verkehrsverflechtungsprognose 2030, im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Freiburg/München/Aachen/Essen 
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Tabelle 2: Aufteilung der Dauer der Planungsphase nach Planungsstufen für den Verkehrsträger 
Straße 

Planungsstufen27 Durchschnittliche 
Dauer [Monate]  

Stufe 1 bis Ende Voruntersuchung (bis Abschluss 
Linienbestimmung/ROV) 

18 

Stufe 2 nach Stufe 1 bis Vorlage Vorentwurf bzw. Ende 
Entwurfsplanung 

12 

Stufe 3 nach Stufe 2 bis Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 36 

Stufe 4 nach Stufe 3 bis Baubeginn 24 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Neubauprojekten ohne Großbrücken und Tunnel 
(Bundesstraße und Autobahn) 

24 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Neubauprojekten mit Großbrücken und Tunnel 
(Bundesstraße und Autobahn) 

48 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Ausbauprojekten unter Verkehr ohne Großbrücke und 
Tunnel (Bundesstraße) 

30 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Ausbauprojekten unter Verkehr ohne Großbrücke und 
Tunnel (Autobahn) 

56 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Ausbauprojekten unter Verkehr mit Großbrücke und 
Tunnel (Bundesstraße) 

54 

ab Baubeginn bis Projektfertigstellung  
bei Ausbauprojekten unter Verkehr mit Großbrücke und 
Tunnel (Autobahn) 

61 

 

Für Schienenprojekte werden für die Dauer der Planungsphase generell 7 Jahre angenommen. Die 
Planungsphase umfasst hierbei nicht Zeiträume der Bauphase. In den Fällen, in denen bereits verausgabte 
Planungskosten aus der Bewertung ausgeklammert werden28, wird der Planungszeitraum gemäß 
folgender Formel verkürzt. 

 

                                                                    
 

27 Aufteilung geschätzt 

28 s. Kapitel III.4.1.2  
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1.1.3 Betriebsphase 
Die Dauer der Betriebsphase wird generell projektspezifisch ermittelt. Sie entspricht einer gewichteten 
mittleren Nutzungsdauer aller Anlagenteile des jeweils betrachteten Projektes. Die mittlere 
Nutzungsdauer wird unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern bzw. der daraus abgeleiteten 
Annuitätenfaktoren der einzelnen Anlagenteile und ihrer Baukosten bestimmt. Dabei werden Kosten für 
Grunderwerb, Grundstückswerte, Anlagen Dritter und Planungskosten nicht berücksichtigt. In Tabelle 4 
bis Tabelle 6 sind die je Anlagenteil anzusetzenden Nutzungsdauern und Annuitätenfaktoren differenziert 
nach den drei Verkehrsträgern Straße, Schiene und Wasserstraße dargestellt. 

Tabelle 4: Nutzungsdauern und Annuitätenfaktoren nach Anlagenteilen beim Verkehrsträger Schiene 

Anlagenteile Nutzungsdauer 
[Jahre] 

Annuitätenfaktor 
aAnlagenteil [-] 

Bahnkörper 75 0,02369 

Stützmauern 75 0,02369 

Tunnel 75 0,02369 

Kreuzungsbauwerke/Brücken 75 0,02369 

Schallschutz 25 0,04943 

Oberbau/Gleise/Weichen 25 0,04943 

Bauliche Anlagen 50 0,02985 

Signalanlagen 20 0,05940 

Kommunikation 12 0,09283 

Bahnstromversorgung/Unterwerke 20 0,05940 

Fahrleitungen 20 0,05940 

 

  



Bewertungsmethodik der NKA Allgemeine Aspekte zur NKA Betrachtungszeitraum 

 

Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030           54 

Tabelle 5: Nutzungsdauern und Annuitätenfaktoren nach Anlagenteilen beim Verkehrsträger Straße 

Anlagenteile Nutzungsdauer 
[Jahre] 

Annuitätenfaktor 
aAnlagenteil [-] 

Untergrund, Unterbau, Entwässerung 90 0,02178 

Oberbau 25 0,04943 

Brücken 50 0,02985 

Stützwände 50 0,02985 

Tunnel 50 0,02985 

Schallschutz 50 0,02985 

Sonstige Bauwerke 50 0,02985 

Ausstattung 10 0,10959 

Sonstige besondere Anlagen und Kosten sind nach Erfahrung 
anzusetzen, im Mittel ca. 20 Jahre** 

**20 0,05940 
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Planungskosten entsprechend der Ausführungen der Kapitel III.1.1 und III.4.1 auf die Planungsphase und 
Bauphase verteilt, während die Aus- und Neubaukosten ausschließlich auf die Bauphase entfallen. 
Zusätzlich werden für Straßen- und Schienenprojekte Restwerte in Höhe der Grunderwerbskosten bzw. 
Grundstückswerte im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums einmalig als negative Kosten angesetzt, da 
diese Werte auch nach dem Ende des Betriebszeitraums des Projektes verbleiben.29 Damit fließen die 
Grunderwerbskosten bzw. Grundstückswerte für diese Projekte an zwei Stellen in die NKA ein: Zum einen 
werden sie als Investitionskosten während der Bauphase als Kosten berücksichtigt, zum anderen werden 
sie als Restwerte zum Ende des Betrachtungszeitraums als negative Kosten angesetzt. 

Um die Nutzen eines jeden Jahres der Betriebszeit differenziert erfassen zu können, müssten die 
zugehörigen Wirkungen jahresspezifisch ermittelt werden. Dazu müsste die Verkehrsnachfrage in Form 
des Verkehrs- und Transportaufkommens für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums prognostiziert 
werden, da sie zusammen mit dem Verkehrsangebot in Form des Verkehrsnetzes und des 
Bedienungsangebots die wesentliche Grundlage zur Wirkungsermittlung darstellt. Theoretisch könnten 
für die Dauer des Betrachtungszeitraumes derartige Zeitreihen der Verkehrsnachfrage unter 
Zugrundelegung von Langfristprognosen gebildet werden. Die Einführung solcher so genannter 
dynamisierter Nachfragewerte führt aber zu keinem Genauigkeitsgewinn, da zum Zeitpunkt der 
Projektbewertung Realisierungszeiträume und Inbetriebnahmezeitpunkte der betreffenden Projekte 
weitestgehend unbekannt sind. Die Wirkungsermittlung erfolgt daher für das ausgewählte Prognosejahr 
2030, für das angenommen wird, dass es für alle Jahre der Betriebszeit der Verkehrsprojekte 
repräsentativ ist. 

1.2.2 Diskontierungssatz 
Sämtliche ermittelte Nutzen und Kosten werden auf das Bezugsjahr 2015 abgezinst (diskontiert), um 
miteinander vergleichbar zu sein. Der Diskontierungssatz dient zur Abzinsung von Nutzen und Kosten auf 
einen einheitlichen Bezugszeitpunkt. Bei der Abzinsung wird berücksichtigt, dass zukünftige Nutzen und 
Kosten aus heutiger Perspektive eine geringere Bedeutung haben als heute anfallende Nutzen und Kosten 
gleicher Höhe. Dieses Konzept basiert auf den beiden theoretisch fundierten Ansätzen der sozialen 
Zeitpräferenzrate und des Opportunitätskostenansatzes.  

Die soziale Zeitpräferenzrate geht von einem abnehmenden Grenznutzen von Einkommen und Konsum 
aus. Dahinter steht zum einen die Annahme, dass der Grenznutzen eines Gutes für ein Individuum 
abnimmt, je mehr es von dem betreffenden Gut konsumiert. Der Grenznutzen des Gutes bezeichnet den 
Nutzenzuwachs aus dem Konsum einer weiteren Einheit des Gutes. Zum anderen liegt dem Ansatz die 
Annahme zugrunde, dass das individuelle Konsumniveau im Zeitverlauf ansteigt. Aus der Kombination 
beider Annahmen folgt, dass heutiger Konsum höhere Nutzen stiftet als zukünftiger Konsum und eine 
Abzinsung zukünftiger monetärer Größen erfolgen muss. 

Der Opportunitätskostenansatz nimmt an, dass unter Berücksichtigung eines konstanten Konsums mit 
öffentlichen Investitionen in ein Projekt privater Konsum oder privates Sparen verdrängt wird. Wegen der 

                                                                    
 

29 So könnten die Grundstücke nach dem Ende der Betriebsphase der Infrastruktur theoretisch veräußert 
und ihr Restwert kapitalisiert werden. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass die Grundstücke nach 
Ende der Nutzungsdauer und dem Rückbau der Verkehrswege einer anderen Verwendung zugeführt 
werden können (z. B. land- oder fortwirtschaftlichen Nutzungen). Für Wasserstraßen ist ein Rückbau und 
damit eine derartige anderweitige Nutzung ausgeschlossen. Daher werden diese Restwerte nur für 
Straßen- und Schienenprojekte berücksichtigt. 
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Abbildung 7: Überblick über den Untersuchungsablauf bei der Entwicklung der Zielnetze im BVWP 2030  

 

1.4.1 Projektbezogene Bewertungen 
Der BVWP 2030 beruht zunächst auf der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 (VP 2030)32. Hierbei 
wurde ein extensiver Ausbauzustand der Infrastruktur mit Verkehrsprojekten in Anlehnung an den 
vordringlichen Bedarf des BVWP 2003 unterstellt. Da dieser Ausbauzustand in der heutigen realisierung 

                                                                    
 

32 BVU/ITP/IVV/PLANCO (2014): Verkehrsverflechtungsprognose 2030, im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Freiburg/München/Aachen/Essen 
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1.4.3 Verkehrsträgerübergreifende Bewertungen 
Die Klammer zwischen den verkehrsträgerintern entwickelten Zielnetzen ist eine 
verkehrsträgerübergreifende Nachfrageprognose, bei der bei allen Verkehrsträgern die Zielnetze als 
realisiert unterstellt werden (verkehrsträgerübergreifende Zielnetzprognose).  

Die bei der verkehrsträgerübergreifenden Zielnetzprognose erstellten Nachfragematrizen werden auf die 
Netzmodelle der jeweils aufnehmenden Verkehrsträger umgelegt. Der Vergleich der hieraus 
resultierenden Verkehrsbelastungen zwischen der verkehrsträgerübergreifenden und der 
verkehrsträgerinternen Prognose für die Zielnetze erlaubt eine Einschätzung der Bewertungsrelevanz 
möglicher Interdependenzen zwischen konkurrierenden Infrastrukturprojekten bei unterschiedlichen 
Verkehrsträgern. 

Bei entsprechend großen Unterschieden zwischen den Umlegungsergebnissen gemäß 
verkehrsträgerinterner und verkehrsträgerübergreifender Prognose werden Sensitivitätsanalysen der 
betreffenden Projekte durchgeführt. Hierbei wird der Bezugsfall 2030 durch die Zielnetze der jeweils 
konkurrierenden Verkehrsträger ersetzt. Ergebnisse dieser Sensitivitätsanalysen sind Aussagen darüber, 
inwieweit die bei verkehrsmittelinterner Betrachtungsweise erzielten Nutzen-Kosten-Verhältnisse (NKV) 
auch bei Berücksichtigung von Infrastrukturmaßnahmen bei den konkurrierenden Verkehrsträgern stabil 
sind.  
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2 Anforderungen an die Verkehrsmodellierung  
Voraussetzung für die quantitative Wirkungsermittlung von Verkehrsprojekten ist die Kenntnis von 
verkehrssituationsbeschreibenden Kenngrößen im miteinander zu vergleichenden Bezugs- und Planfall. 
Die Wirkungen der Verkehrsprojekte entstehen aus dem Vergleich des Planfalls mit dem Bezugsfall. 
Grundlage des Verkehrsmengengerüstes sind Reisezeiten und Streckenbelastungen. Zur Ermittlung dieses 
Verkehrsmengengerüstes sind Verkehrsmodelle erforderlich. Die Verkehrsmodellierung bildet dabei die 
verkehrlichen Wirkungen von Projekten ab, die in einem nachgelagerten Schritt in die Bewertung der 
einzelnen Nutzenkomponenten umgesetzt werden. Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen 
Zusammenhang für das Beispiel eines Straßenprojekts. 

Abbildung 8: Zusammenspiel zwischen Modellierung und Bewertung am Beispiel des Verkehrsträgers 
Straße 

 

 

 

Basierend auf dem Verkehrsmengengerüst wird die Bewertungsrechnung durchgeführt. Für jede 
Nutzenkomponente wird eine Wirkung abgeleitet und monetarisiert. Bei einigen Nutzenkomponenten 
erfolgt die Monetarisierung direkt auf Basis des Verkehrsmengengerüsts (z. B. bei der Verkehrssicherheit 
durch die Verwendung von Unfallkostenraten). Bei anderen Nutzenkomponenten wird auf der Basis des 
Verkehrsmengengerüsts zunächst ein Bewertungsmengengerüst ermittelt, dessen Kenngrößen dann einer 
Monetarisierung zugeführt werden (z B. bei Abgasbelastungen für Straßenprojekte, in dem auf der Basis 
der Fahrleistungen zunächst Abgasemissionen berechnet werden, die dann mit Wertansätzen 
monetarisiert werden). Die Synthese über alle Nutzenkomponenten ergibt das Bewertungsergebnis. Im 
Bewertungsverfahren für den BVWP 2030 wurde eine weitgehende Konsistenz zwischen der 
Verkehrsmodellierung und der Bewertungsrechnung festgelegt, so dass die Schnittstellen zwischen der 
Modellierung und der Bewertung reduziert werden.  
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Im Rahmen der im Nachgang zur Verkehrsverflechtungsprognose 2030 (VP 2030) durchgeführten 
Nachfrageprognosen für den Bezugsfall 203036 wurden verkehrsträgerübergreifende Nachfragematrizen 
für den Personen- und Güterverkehr für das Jahr 2030 abgeleitet. Der Bezugsfall bildet die Basis für die 
quantitative Ermittlung der Wirkung der zu betrachtenden Verkehrsprojekte. Die Anforderungen an die 
Verkehrsmodellierung sind im Rahmen des BVWP 2030 weiter gestiegen. In Ergänzung zu der durch 
Umlegungsrechnungen abbildbaren Änderungen der Routenwahl sind zudem weitere projektbedingte 
Änderungen der Verkehrsnachfrage zu berücksichtigen, die für den Verkehrsträger Straße bislang nicht 
betrachtet wurden. Je nach Projekt sind dabei Änderungen der Fahrtenhäufigkeit, der Zielwahl und der 
Verkehrsmittelwahl zu betrachten.37, wobei in Abhängigkeit des Projektes nicht alle Nachfragewirkungen 
relevant sind. Näheres ist in den Detaillierungen in den folgenden Abschnitten beschrieben.  

Die Änderungen der Verkehrsnachfrage haben im Weiteren Einfluss auf die in Kapitel II.4 erläuterten 
Nutzenkomponenten, die zur Ermittlung der Zielerreichung des BVWP 2030 und damit zur quantitativen 
Wirkungsermittlung der Verkehrsprojekte herangezogen werden. So resultieren beispielsweise aus einer 
geänderten Zielwahl im Straßenverkehr auch Änderungen der Fahrleistungen und in Folge dessen 
Änderungen der Betriebskosten der Fahrzeuge.  

Verkehrsmodelle sind somit die Grundlage der Wirkungsermittlung im BVWP 2030. In einem 
Verkehrsmodell werden Informationen zum Verkehrsangebot und der Verkehrsnachfrage miteinander 
verknüpft. Ziel bei der Projektbewertung ist es, möglichst Wirkungen im Netzzusammenhang zu 
betrachten, d. h. alle Netzelemente bzw. Relationen zu berücksichtigen, an denen sich aufgrund der 
Projektwirkung eine Änderung ergibt. Im Straßenverkehr bedeutet dies, dass durch das Projekt ggf. 
zusätzlich belastete Infrastruktur ebenso wie entlastete Infrastruktur berücksichtigt werden muss. 

In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen und Randbedingungen von Verkehrsangebot 
und Verkehrsnachfrage erläutert. Darauf aufbauend wird die Schnittstelle zwischen Modellierung und 
Bewertung konkretisiert. 

2.1 Verkehrsangebot  
Die Abbildung von Verkehrsprojekten erfolgt in den Verkehrsnetzen, in denen Änderungen des 
Verkehrsangebots durch die Hinzunahme von Netzelementen oder einer Änderung von maßgebenden 
Merkmalen wie der Kapazität, der Geschwindigkeit oder des Fahrplans im Vergleich zum Bezugsfall 
operationalisiert werden.  

Im Rahmen der VP 203038 wurden verkehrsträgerübergreifende Netze für die Verkehrsträger Straße, 
Schiene und Wasserstraße erstellt. Diese Netze bilden das Verkehrsangebot in Europa zum Analysejahr 
2010 und im Bezugsfall 2030 ab.  

2.1.1 Straße 
Die Ermittlung der bewertungsrelevanten Wirkungen von Änderungen im Straßennetz erfolgt auf Basis 
von Verkehrsstärken im Straßennetz. Grundlage dafür ist das Netzmodell der Bundesfernstraßenplanung 

                                                                    
 

36 BVU/ITP (2015): Erstellung/Vervollständigung eines Bezugsfalles Schiene für Nutzen-Kosten-Analysen 
im Bewertungsverfahren zur Aufstellung eines neuen Bundesverkehrswegeplans, im Auftrag des BMVI. 

37 vgl. Kapitel III.2.3 

38 BVU/ITP/IVV/PLANCO (2014): Verkehrsverflechtungsprognose 2030, im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Freiburg/München/Aachen/Essen. 
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Das Schlüsselfeld SMB enthält innerhalb bebauter Gebiete weitere zusätzliche Informationen: 

Tabelle 8: Aufbau des Datenwortes SMB im Datensatz des NEMOBFStr  

Ziffer Beschreibung 

1 A: Agglomeration, V: verstädterte Räume, L: ländliche Räume 

2 e: eben, b: bewegt, a: stark bewegt (bis alpin) 

3 e: enge Hausstellung, w: weite Hausstellung, s: ende Straßendörfer 

4 1: Großstädte , 2: große Städte, 3: große Mittelstädte, 4: kleine Mittelstädte , 5: kleine Städte, 6: 
große Dörfer, 7: kleine Dörfer 

5 C: Citylage, M: Mittellage, R: Randlage, A: Außenbereich, X: Nicht bestimmt 

6 X: Nicht erhoben, C: Geschäftsgebiet, S: sonstiges Gebiet, W: Wohngebiet, G: Gewerbegebiet, M: 
Mischgebiet 

7 X: Keine Gleise vorhanden oder unbekannt, T: Tram/Straßenbahn, S: Stadtbahn, U: U-
Bahn/Hochbahn (HH) 
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Über das Schlüsselwort SMB wird auf ca. 400 typische Straßenraumtypen nach den RWS43 verwiesen. 
Mittels des BVWP-Streckentyps, der Referenz auf einen Straßenraumtyp nach RWS und der Informationen 
zu Bahnanlagen im Straßenraum ist der RWS-Typ abgeleitet worden. Dieser Typ besteht aus einem 
Datenwort, welches wie in Tabelle 9 dargestellt aufgebaut ist. 

Tabelle 9: Aufbau des RWS-Typs  

Ziffer Beschreibung Ausprägung Wert 

1 Anzahl Fahrstreifen im Querschnitt  2 .. 4 

2 Mittelstreifen ohne 

schmal 

breit 

0 

1 

2 

3 Art der Bauweise: Wohnfläche offen 

geschlossen 

o 

g 

4 Art der Bauweise: Gewerbefläche offen 

geschlossen 

o 

g 

5 Art der Bauweise: Mischfläche offen 

geschlossen 

o 

g 

6 Art der Bauweise: Sonderfläche offen 

geschlossen 

o 

g 

7 Art der Bauweise: Einkaufsfläche offen 

geschlossen 

o 

g 

8 Geschossklasse RI  1 .. 5 

9 Geschossklasse RII  1 .. 5 

10 Bebauungsabstandsklasse  1 .. 15 

 

  

                                                                    
 

43 ebenda 



Bewertungsmethodik der NKA Anforderungen an die 
Verkehrsmodellierung 

Verkehrsangebot 

 

Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030           69 

Die Bebauungsabstandsklasse zieht die folgenden konkreten Bebauungsabstände nach sich. Diese wurden 
in Kombination mit dem BVWP-Streckentyp und der Information zu Schienenstrecken im Straßenraum 
ermittelt: 

Tabelle 10: Bebauungsabstandsklassen nach RWS  

Klasse Bebauungsabstand 

1 bis zu 8 m 

2 8 bis 11 m 

3 11 bis 14 m 

4 14 bis 17 m 

5 17 bis 20 m 

6 20 bis 23 m 

7 23 bis 26 m 

8 26 bis 29 m 

9 29 bis 32 m 

10 32 bis 35 m 

11 35 bis 38 m 

12 38 bis 44 m 

13 44 bis 50 m 

14 50 bis 65 m 

15 ab 65 m 
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und ÖSPV als integrierte Verkehrsmittel abgebildet sind) zurückzuführen. Da in den Datengrundlagen der 
VP 2030 kein solches ÖPNV-Netz vorliegt, können ÖPNV-interne Routenverlagerungen auch nicht 
abgebildet werden. Diese sind allerdings für die Bewertung der im BVWP zu untersuchenden eher SPFV- 
und den Schienengüterverkehr (SGV)-orientierten Projekten in der Regel ohne Bedeutung. 

In den für den BVWP eher relevanten überregionalen Relationen ist beim ÖSPV zwischen 
Fernlinienbussen und nicht öffentlichen Gelegenheitsverkehr (Reisebussen) zu unterscheiden. 
Verlagerungswirkungen von Reisebussen auf den SPV werden als nicht bewertungsrelevant erachtet, da 
aufgrund der dispersen Nachfragestruktur und der vergleichsweise niedrigen Nutzerkosten keine 
nennenswerte Konkurrenz mit dem SPV besteht. 

In den Datengrundlagen für den BVWP 2030 wird nicht nach Fernlinienbussen und Reisebussen 
unterschieden. Dies ist dadurch begründet, dass die dem BVWP zugrundeliegende VP 2030 auf einer 
Verkehrsanalyse bezogen auf das Jahr 2010 beruht. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden 
rechtlichen Marktzugangshemmnisse für Fernlinienbusse konnten für dieses Jahr keine 
fortschreibungsfähigen Nachfragedaten ermittelt werden. 

Inzwischen sind die oben genannten Hemmnisse entfallen. Aufgrund der seitdem eingetretenen 
sprunghaften Nachfrageentwicklung können Verlagerungen von Fernlinienbussen auf den SPV im BVWP 
2030 nicht mehr ohne weiteres vernachlässigt werden. 

Bei Projekten, in deren Auswirkungsbereich ein konkurrenzfähiges Bedienungsangebot von 
Fernlinienbussen besteht, sind die betreffenden Verkehrsangebots- und -nachfragedaten so zu 
aktualisieren, dass eine Prognose von Nachfrageverlagerungen auf den SPV möglich ist. Hierzu ist 
projektweise zu entscheiden, ob bewertungsrelevante Interdependenzen zwischen Fernlinienbussen und 
dem SPV vorliegen. 

In Tabelle 14 ist die Relevanz der Verlagerungswirkungen beim Güterverkehr für die im Rahmen des 
BVWP 2030 durchzuführenden Projektbewertungen dargestellt.  

Tabelle 14: Bewertungsrelevanz der Verlagerungswirkungen im Bereich Güterverkehr 

Aufnehmendes 
Verkehrsmittel 

Abgebendes Verkehrsmittel Bewertungsrelevanz 

Straßengüterverkehr Schienengüterverkehr Nein 

 Binnenschifffahrt Nein 

 Luftfracht Nein 

Schienengüterverkehr Straßengüterverkehr Ja 

 Binnenschifffahrt Ja 

 Luftfracht Nein 

Binnenschifffahrt Straßengüterverkehr Ja 

 Schienengüterverkehr Ja 

 Luftfracht nein 
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Anhand von Tabelle 15 wird die Bewertungsrelevanz dieser Nutzenkomponenten bei den verschiedenen 
abgebenden Verkehrsmitteln vorgestellt. 

Tabelle 15: Bewertungsrelevanz der Nutzenkomponenten bei den abgebenden Verkehrsmitteln 

Abgebendes Verkehrsmittel fahrleistungsabhängige  
Komponenten 

Reise- bzw. Transportzeiten 

Straßengüterverkehr Ja nur bei relevanten 
Verlagerungen auf die Schiene 
oder die Binnenschifffahrt MIV Ja 

Schienengüterverkehr Ja nur bei relevanten 
Verlagerungen auf die 
Binnenschifffahrt 

SPFV Nein Nein 

SPNV Nein Nein 

Fernlinienbus Ja Nein 

Binnenschifffahrt Ja Nein 

Luftverkehr Ja Nein 

 

Die Bewertungsrelevanz der aus ggf. geänderten Fahrleistungen abgeleiteten Nutzenkomponenten hängt 
davon ab, ob die bei den abgebenden Verkehrsträgern entfallenden Verkehrs- bzw. Transportleistungen 
(Personen- bzw. Tonnenkilometer) in entsprechend verminderte Fahrleistungen umgesetzt werden 
können. Hierzu wird zwischen fahrplanunabhängigen (Straßengüterverkehr, SGV, MIV und 
Binnenschifffahrt) und fahrplanbasierten (SPFV, SPNV, Fernlinienbusse und Luftverkehr) Verkehrsmitteln 
unterschieden.  

Bei den fahrplanunabhängigen Verkehrsmitteln wird davon ausgegangen, dass verlagerte Verkehrs- 
bzw. Transportleistungen unmittelbar zu einer entsprechenden Verminderung der Fahrleistungen führen. 
Damit ist bezogen auf diese Verkehrsmittel die Bewertungsrelevanz gegeben.  

Bei den fahrplanbasierten Verkehrsmitteln wird weiter unterschieden nach gemeinwirtschaftlich 
(SPNV) und eigenwirtschaftlich (SPFV, Luftverkehr und Fernlinienbusse) betriebenen Verkehrsmitteln. 
Im gemeinwirtschaftlichen Bereich wird unterstellt, dass im Wertebereich der BVWP aufgrund von 
Verlagerungen zum MIV keine Anpassung der betreffenden Fahrpläne stattfindet. Die Betriebsleistungen 
des SPNV sind damit im Planfall gegenüber dem Bezugsfall unverändert (keine Bewertungsrelevanz 
bezüglich der betriebsleistungsabhängigen Nutzenkomponenten).  

Im eigenwirtschaftlichen Bereich wird prinzipiell davon ausgegangen, dass eine marktorientierte 
Anpassung der Bedienungsangebote erfolgt. Hier gilt jedoch die Arbeitshypothese, dass die 
durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Verkehrsmittel zwischen Planfall und Bezugsfall unverändert 
ist. Analysen für Infrastrukturprojekte des Verkehrsträgers Straße haben ergeben, dass von der Reduktion 
der Bedienungsangebote des SPFV keine Nutzen in bewertungsrelevanter Größenordnung ausgehen. 
Daher wurde auf eine Berücksichtigung von vermiedenen Betriebs- und Abgasemissionskosten des SPFV 
verzichtet.  











Bewertungsmethodik der NKA Anforderungen an die 
Verkehrsmodellierung 

Schnittstellen zwischen den 
Verkehrsmodellen und dem 

Bewertungsverfahren 

 

Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030           87 

Tabelle 17: Zusammensetzung der Fahrleistungen von Pkw nach Antriebsarten im Prognosejahr 
2030 

Fahrzeuggruppe Antriebsart  Betriebsleistung 2030 in 
Mrd. Fz-km/Jahr 

Anteil in % 

PO Otto 171,2 25,7 

Hybrid 94,6 14,2 

PD Diesel 255,3 38,3 

PG Flüssiggas, Erdgas 79,7 11,9 

PE Elektro (Batterie) 8,9 1,3 

Plug-in-Hybrid 57,7 8,6 

Summe  667,4 100,0 

 

Für die Ermittlung der einzelnen Stundenwerte im Jahresverlauf wird in der BVWP-Modellwelt eine 
dynamische, zeitscheibenbasierte Umlegung verwendet, die einen Tageswert für den DTVw ergibt. Die 
über die Tagesganglinie erzeugten Stundenwerte sind mit Hilfe von Jahresganglinien (bzw. 
Tagestypenanteile) so zu unterteilen, dass im Ergebnis Streckenbelastungen für alle Stunden des Jahres 
entstehen. Aus den Streckenbelastungen werden durch Multiplikation mit der entsprechenden 
Streckenlänge Fahrleistungswerte je Zeiteinheit ermittelt. 

Sowohl bei der Modellierung als auch bei der Bewertung spielen belastungsabhängige Reisezeiten eine 
große Rolle. Die Grundlage der belastungsabhängigen Reisezeiten bilden Verkehrsstärke-
Geschwindigkeits-Funktionen (q-v-Funktionen), die für jeden modellierten Streckenabschnitt und damit 
auch für jede betrachtete Relation eine realistische Reisezeit ergeben. Grundlage für die 
Bewertungsrechnungen sind die q-v-Beziehungen des Anhangs B65, die dem Netzmodell über eine 
Zuordnungstabelle zugewiesen werden. Im Sinne der Konsistenz zwischen Verkehrsmodell und 
Bewertungsrechnung ist es anzustreben, dass die q-v-Beziehungen, die die Grundlage für die 
belastungsabhängige Umlegung bilden, ebenfalls weitgehend den Funktionen zur Bestimmung der 
Reisezeiten entsprechen.  

Mit Hilfe der Verkehrsmengen auf jedem Netzelement werden unter Verwendung der q-v-Funktionen 
belastungsabhängige Reisezeiten pro Netzelement und, in der Aufsummierung, pro Relation als Matrix 
ermittelt. Darauf aufbauend werden Fahr- bzw. Reisezeitdifferenzen zwischen Planfall und Bezugsfall in 
der für die Berechnung der jeweiligen Nutzenkomponenten notwendigen Differenzierung berechnet.  
Die Ermittlung der Nutzen aus Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr erfolgt vor dem 

                                                                    
 

65 Die im Anhang B dargestellten Zuordnungen und q-v-Beziehungen wurden vom Gutachter Straße zur 
Verfügung gestellt. Die Angaben wurden unverändert übernommen. 
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Bei den folgenden Einflussgrößen werden Differenzierungen nach Traktionsart, Modellgüterwagen und 
Produktionssystemen, Ladungskategorien und Lkw-Fahrzeugtypen vorgenommen: 

Tabelle 21: Erforderliche Differenzierungen bei den relevanten Ausgangsgrößen 

Ausgangsgröße Erforderliche Differenzierung 

Betriebsleistungen und Einsatzzeiten von 
Lokomotiven  

Diesel-/Elektrotraktion 

Wageneinsatzzeiten Modellgüterwagen gemäß Definition in Kapitel 
3.4 

Anzahl einzustellende Wagen Produktionssysteme EZV 
(Einzelwagenverkehr), GZV (Ganzzugverkehr) 
und KV (Kombinierter Verkehr) 

verkehrsträgerübergreifender Güterumschlag Ladungskategorien gemäß Definition in Kapitel 
3.4 

Verlagerte Lkw-Fahrleistungen Dreiachs-Stückgut, Dreiachs-Tanksattel und 
Dreiachs-Container 
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2.4.3 Verkehrsträger Wasserstraße 
Ausgangspunkt für die Bewertung sind die Nachfragematrizen in der Dimension Tonnen pro Jahr, 
unterschieden nach Gütergruppen. Für ein geplantes Verkehrsprojekt werden zunächst die 
Matrixelemente analysiert, die in dessen Einzugsbereich liegen. Je nach Verkehrsprojekt muss für alle 
selektierten Relationen die Flottenstruktur neu bestimmt werden. Wird z. B. eine Strecke auf eine höhere 
Abladetiefe ausgebaut, können hier größere Schiffseinheiten passieren, was sich auf die Flottenstruktur 
bis zur Quelle bzw. zum Ziel auswirken kann. Dies ist dann die Berechnungsgrundlage für die 
Betriebskosten, Nutzerkosten und eventuelle Verlagerungswirkungen. Wie bei der Schiene werden bei der 
Binnenschifffahrt alle Einflussgrößen aus dem Nachfragemodell abgeleitet (siehe Tabelle 22). 

Tabelle 22:  Informationsbedarf aus dem Nachfragemodell für die Ermittlung der Betriebskosten der 
Binnenschifffahrt 

Ausgangsgröße Dimension maßgebend für die Nutzen- bzw. Kosten-
komponenten  

1. Mengengerüste für die Ermittlung der Betriebskosten und der Nutzen aus der Reduktion 
externer Kosten (jeweils für Plan- und Bezugsfall) 

Verkehrsströme im 
Binnenschifffahrtsnetz 

Tonnen/Jahr Flottenstruktur der beladenen Fahrzeuge, 
Anzahl benötigter Fahrzeuge, Anzahl 
Umläufe  

Flottenstruktur der beladenen 
Fahrzeuge 

Schiffe nach 
Größenklasse/Jahr 

Faktoren für Vorhaltungskosten, 
Personalkosten, Fortbewegungskosten, 
Abgasemissionskosten 

Umlaufdauer als Summe aus 
Streckenfahrzeit, 
Schleusenzeiten, Hafenzeiten, 
Wartezeiten, Anzahl der 
Umläufe pro Jahr 

Std/Jahr 

 

Vorhaltungskosten, Personalkosten, 
Fortbewegungskosten, 
Abgasemissionskosten, Unfallkosten 

2. Mengengerüste für die Ermittlung der Betriebskosten und der Nutzen aus der Reduktion 
externer Kosten bei den abgebenden Verkehrsträgern (jeweils für Plan- und Bezugsfall) 

Lkw-Betriebsleistungen Lkw-km/Jahr Betriebskosten, Unfallkosten und 
Abgasemissionskosten von Lkw 

Transportleistungen Schiene t-km/Jahr Unfallkosten, Abgasemissionen, 
Betriebskosten des Schienengüterverkehrs 

 

Bei der Einbeziehung der Verlagerungen von den Verkehrsträgern Schiene und Straße in die Bewertung 
sind vereinfachte Berechnungen anzuwenden (siehe dazu Kapitel III.3.5). 
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Hierfür ist nicht der reduzierte Satz für Bahnstrom in Höhe von 1,6 Cent/kWh maßgebend, sondern der 
für die gesamtwirtschaftliche Bewertung relevante Satz in Höhe von 3,27 Cent/kWh (siehe oben). 

Tabelle 29:  Ausgangsgrößen für die Ermittlung der spezifischen Energiekosten für Bahnstrom 

 Hochtarif [Cent/kWh] Niedrigtarif [Cent/kWh] 

Grundpreis für elektrischen Strom  
(ohne Steuern und EEG-Umlage) 

12,50 10,60 

relevante EEG-Umlage 3,27 3,27 

Gesamtwirtschaftlicher Preis 15,77 13,87 

Erstattung für Fahrstromrückspeisung 8,50 7,45 

 

Zur Ermittlung der Durchschnittspreise für die Verkehrsmittel SPFV, SPNV und SGV wurden vom 
Gutachter die in Tabelle 30 aufgeführten Anteile der Betriebsleistungen während des Hochtarifs 
abgeschätzt. Die Anteile der Fahrstromrückspeisung am bezogenen Strom wurden von der DB Energie 
GmbH zur Verfügung gestellt.  

Tabelle 30:  Anteile des Hochtarifes am gesamten Stromverbrauch und Anteil der 
Fahrstromrückspeisung am bezogenen Strom  

 Verkehrsmittel 

 SPFV SPNV SGV 

Anteil Hochtarif  
am gesamten Stromverbrauch [%] 

90 90 60 

Anteil Fahrstromrückspeisung 
am bezogenen Strom [%] 

10 10 5 

 

Aus den in der Tabelle 29 und der Tabelle 30 zusammengestellten Ausgangsannahmen wurden in Tabelle 
31 die für den SPFV, den SPNV und den SGV maßgebenden durchschnittlichen Energiekosten 2012 
abgeleitet. 
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Tabelle 31: Herleitung der durchschnittlichen Energiekosten 2012 für den SPFV, den SPNV und den SGV 

Tarif Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

SPFV/SPNV SGV 

Anteil [%] gewichtete 
Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

Anteil [%] gewichtete 
Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

Hochtarif  
ohne Rückspeisung 

15,77 81 12,77 57 8,99 

Hochtarif 
mit Rückspeisung 

7,27 9 0,65 3 0,22 

Niedrigtarif 
ohne Rückspeisung 

13,87 9 1,25 38 5,27 

Niedrigtarif  
mit Rückspeisung 

6,42 1 0,06 2 0,13 

Summe  100 14,74 100 14,61 

 

Analog zu den Annahmen zu den spezifischen Energiekosten für Pkw mit Elektroantrieb wird von einer 
Kostenerhöhung bis zum Prognosejahr um 1 Cent je kWh ausgegangen. Darüber hinaus wird davon 
ausgegangen, dass bis zum Prognosejahr 2030 alle Schienenfahrzeuge über die Möglichkeit zur 
Fahrstromrückspeisung verfügen. Die hieraus resultierenden Änderungen der Anteile der 
Fahrstromrückspeisung im Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2012 wurden gemäß Tabelle 32 abgeschätzt. 

Tabelle 32:  Anteile der Fahrstromrückspeisung 2030 im Vergleich zu 2012 

 Verkehrsart 

 SPFV SPNV SGV 

Anteil Fahrstromrückspeisung  
am bezogenen Strom 2012 [%] 

10 10 5 

Anteil Fahrstromrückspeisung  
am bezogenen Strom 2030 [%] 

12 16 8 

 

Bezüglich der relativen Verteilung der Betriebsleistungen auf die Zeiträume des Hoch- und des 
Niedrigtarifs wird angenommen, dass diese im Prognosezustand 2030 gegenüber dem Status Quo 2012 
unverändert sind. Die für das Jahr 2030 maßgebenden Energiekosten für den SPFV und den SPNV wurden 
in Tabelle 33 unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Prognoseannahmen ermittelt. 
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Tabelle 33:  Herleitung der durchschnittlichen Energiekosten 2030 für den SPFV und den SPNV 

Tarif Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

SPFV SPNV 

Anteil [%] gewichtete 
Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

Anteil [%] gewichtete 
Energie-
kosten 
[Cent/kWh] 

Hochtarif  
ohne Rückspeisung 

16,77 79 13,25 76 12,75 

Hochtarif 
mit Rückspeisung 

8,27 11 0,91 14 1,16 

Niedrigtarif 
ohne Rückspeisung 

14,87 9 1,34 8 1,19 

Niedrigtarif  
mit Rückspeisung 

7,42 1 0,07 2 0,15 

Summe  100 15,57 100 15,24 

 

Tabelle 34 enthält die entsprechende Berechnung für den SGV.  

Tabelle 34:  Herleitung der durchschnittlichen Energiekosten 2030 für den SGV 

 Energiekosten 
[Cent/kWh] 

Anteil [%] gewichtete 
Energiekosten 
[Cent/kWh] 

Hochtarif ohne Rückspeisung 16,77 55 9,22 

Hochtarif mit Rückspeisung 8,27 5 0,41 

Niedrigtarif ohne Rückspeisung 14,87 37 5,50 

Niedrigtarif mit Rückspeisung 7,42 3 0,22 

Summe  100 15,57 
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Tabelle 44: Durchschnittliche Beladung in t/Lkw im Güterfernverkehr 

Gütergruppe 

Durchschnittliche Beladung [t/Lkw] 
Binnenverkehr 
Deutschlands 

Grenzüberschrei-
tender Verkehr 

Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft sowie der 
Fischerei 

16,2 18,7 

Kohle, Erdöl und Erdgas 19,8 19,8 

Erze, Düngemittel, Steine und Erden, sonstige 
Bergbauerzeugnisse 

24,0 24,6 

Nahrungs- und Genussmittel 13,7 18,7 

Textilien, Bekleidung, Leder und Lederwaren 7,5 9,0 

Holzwaren, Papier, Pappe und Druckerzeugnisse 14,3 16,7 

Koks und Mineralölerzeugnisse 19,0 20,4 

chemische Erzeugnisse etc. 14,5 17,7 

sonstige Mineralerzeugnisse (Glas, Zement, Gips etc.) 17,2 19,2 

Metalle und Metallerzeugnisse 14,8 17,4 

Maschinen, Ausrüstungen, Haushaltsgeräte etc. 11,0 11,7 

Fahrzeuge 11,5 11,0 

Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, 
Spielwaren etc. 

8,5 9,7 

Sekundärrohstoffe, Abfälle 16,6 21,7 

Post, Pakete 11,0 11,2 

Geräte und Material für die Güterbeförderung 5,4 4,6 

Umzugsgut und sonstige nichtmarktbestimmte Güter 10,0 9,4 

Sammelgut 11,7 13,0 

Sonstige Güter/Gutarten unbekannt 11,7 12,0 

 

Beim Kombinierten Verkehr wird das Verhältnis zwischen Transportmengen und Ladeeinheiten (20-Fuß- 
bzw. 40-Fuß-Container) relationsspezifisch aus dem Analysezustand übernommen. Die Anzahl der Lkw-
Fahrten ergibt sich aus dem Ansatz von zwei 20-Fuß-Containern oder einem 40-Fuß-Container je Lastzug.  
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3.1.10 Durchschnittliche Leerfahrtenanteile von Lkw 
Die in Tabelle 44 zusammengestellten durchschnittlichen Lkw-Beladungen beziehen sich auf Nutzfahrten. 
Die Ermittlung der zugehörigen Leerfahrten von Lkw erfolgt anhand der in Abbildung 12 dargestellten 
distanzabhängigen Leerfahrtenanteile.  

Abbildung 12: Leerfahrtenanteil in Abhängigkeit von der Transportweite 
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60 1 33,7 39,8 42,2 15 15 15 

70 1 32,4 38,6 41,0 14 14 14 

80 1 31,1 37,9 40,3 13 13 13 

10 2 46,4 0,0 0,0 23 0 0 

20 2 42,3 49,0 51,6 20 21 21 

30 2 39,5 46,2 48,8 19 20 20 

40 2 37,1 43,8 46,4 18 18 19 

50 2 35,5 41,6 44,2 17 17 17 

60 2 34,0 40,0 42,6 15 15 15 

70 2 32,7 38,8 41,4 14 14 14 

80 2 31,4 38,1 40,7 13 13 13 

10 3 46,6 0,0 0,0 23 0 0 

20 3 42,5 49,2 51,8 20 21 21 

30 3 39,7 46,4 49,0 19 20 20 

40 3 37,3 44,0 46,6 18 18 19 

50 3 35,7 41,8 44,4 17 17 17 

60 3 34,2 40,2 42,8 15 15 15 

70 3 32,9 39,0 41,6 14 14 14 

80 3 31,6 38,3 40,9 13 13 13 

10 4 46,9 0,0 0,0 23 0 0 

20 4 42,8 49,4 52,5 20 21 21 

30 4 40,0 46,6 49,7 19 20 20 

40 4 37,6 44,2 47,3 18 18 19 

50 4 36,0 42,0 45,1 17 17 17 

60 4 34,5 40,4 43,5 15 15 15 

70 4 33,2 39,2 42,3 14 14 14 

80 4 31,9 38,5 41,6 13 13 13 

10 5 47,1 0,0 0,0 23 0 0 

20 5 43,0 49,6 52,7 20 21 21 

30 5 40,2 46,8 49,9 19 20 20 

40 5 37,8 44,4 47,5 18 18 19 
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50 5 36,2 42,2 45,3 17 17 17 

60 5 34,7 40,6 43,7 15 15 15 

70 5 33,4 39,4 42,5 14 14 14 

80 5 32,1 38,7 41,8 13 13 13 

Quelle: BVU/IVV/Planco (2005), S. 194 

Tabelle 66: Koeffizient b und Pegelminderung dl der hinteren Baureihen zur Differenzierung der 
Berechnung des Mittelungspegels und des Immissionspegels bei offener Bauweise  

Straßen-
raum-
breite 

Geschoss-
klasse 

Koeffizient (b) Stadtmodellbaustein, 
geschlossene Bebauung 

Pegelminderung 

1. Reihe 2. Reihe 3. Reihe 4. Reihe 

  1-streifig mehrstreifig planfrei 1-streifig mehrstreifig planfrei    

[m] [-] [-] [-] [-] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

10 0 42,9 0,0 0,0 11 0 0 16 18 20 

20 0 39,6 46,4 48,1 9 10 11 14 16 17 

30 0 37,7 44,0 45,9 9 9 10 13 15 16 

40 0 36,0 41,8 44,2 8 8 9 12 14 15 

50 0 34,5 40,0 42,7 7 7 7 11 13 14 

60 0 33,1 38,9 41,4 6 6 6 10 12 13 

70 0 31,8 37,6 40,4 5 5 5 9 11 12 

80 0 30,6 37,0 39,6 5 5 5 8 10 12 

10 1 42,9 0,0 0,0 11 0 0 16 18 20 

20 1 39,6 46,4 48,1 9 10 11 14 16 17 

30 1 37,7 44,0 45,9 9 9 10 13 15 16 

40 1 36,0 42,8 44,2 8 8 9 12 14 15 

50 1 34,5 40,0 42,7 7 7 7 11 13 14 

60 1 33,1 38,6 41,4 6 6 6 10 12 13 

70 1 31,8 37,6 40,4 5 5 5 9 11 12 

80 1 30,6 37,0 39,6 5 5 5 8 10 12 

10 2 42,8 0,0 0,0 11 0 0 16 18 20 

20 2 39,9 46,6 48,3 9 10 11 14 16 17 

30 2 37,7 44,2 46,1 9 9 10 13 15 16 

40 2 36,0 42,0 44,2 8 8 9 12 14 15 

50 2 34,6 40,2 42,5 7 7 7 11 13 14 

60 2 33,3 38,8 41,0 6 6 6 10 12 13 
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3.4.2.2 Schienenpersonennahverkehr 
Bei der Definition der Modellfahrzeugtypen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wird zwischen 
Triebwagen und lokbespannten Zügen unterschieden. Die Modellfahrzeugtypen für SPNV-Triebwagen 
sind gemäß Tabelle 76 definiert.  

Tabelle 76: Modellfahrzeugtypen von SPNV-Triebwagen 

Modellfahrzeugtyp 
Einzelwagen je 
Triebwagen 

Sitzplätze  
(inkl. Klappsitze) Dienstmasse [t] Fahrzeuglänge [m] 

1. Einstöckige Nahverkehrstriebwagen (SD = Single-Deck) mit Elektrotraktion 

NV 120E SD 2 120 75 42 

NV 180E SD 3 180 105 58 

NV 240E SD 4 240 135 74 

NV 300E SD 5 300 165 90 

NV 360E SD 6 360 195 106 

2. Nahverkehrsdoppelstocktriebwagen mit Elektrotraktion 

NV 310E DoSto 3 310 200 80 

NV 430E DoSto 4 430 250 106 

NV 550E DoSto 5 550 300 132 

NV 670E DoSto 6 670 350 158 

3. Einstöckige Nahverkehrstriebwagen mit Dieseltraktion 

NV 80D 1 80 45 28 

NV 130D 2 130 70 41 

NV 180D 3 180 95 54 

NV 230D 4 230 120 67 

NV 280D 5 280 145 90 

4. Einstöckige Nahverkehrstriebwagen mit Dieseltraktion und Neigetechnik 

NV 150 D Nei 2 150 120 52 

 

Für lokbespannte Züge wurden zunächst die in Tabelle 77 dargestellten Grundkompositionen definiert.  
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Tabelle 80: Energieverbrauchsraten der Modellfahrzeugtypen des SPNV 

Modellfahrzeugtyp Stromverbrauch 
[kWh/Fz-km] 

Kraftstoffverbrauch  
[l Diesel/Fz-km] 

Stromverbrauch 
[kWh/Fz-Std] 

Kraftstoffverbrauch  
[l Diesel/Fz-Std] 

1. Triebwagen 

NV 120E SD 2,3   40   

NV 180E SD 3,0   55   

NV 240E SD 3,7   70   

NV 300E SD 4,4   85   

NV 360E SD 5,1   100   

NV 310E DoSto 6,1   90   

NV 430E DoSto 7,2   110   

NV 550E DoSto 8,3   130   

NV 670E DoSto 9,4   150   

NV 80D   0,5   9 

NV 130D   0,7   12 

NV 180D   0,8   15 

NV 230D   1,0   18 

NV 280D   1,1   21 

NV 150 D Nei   1,0   16 

2. Grundkompositionen lokbespannte Züge 

Lok E SD Einstrom 6,9  74  

Lok E DoSto Einstrom 8,8  95  

Lok E SD Mehrstrom 7,0  75  

Lok E DoSto Mehrstrom 9,0  97  

Lok D SD  1,53  12 

Lok D DoSto  1,98  15 

3. zusätzliche Einzelwagen 

SD (Mittelwagen 2. Klasse) 0,8 0,17 16 4 

DoSto (Mittelwagen 2. Klasse) 1,0 0,22 20 5 

 

Die Energieverbrauchsraten haben eine leistungsabhängige Komponente (bezogen auf die 
Betriebsleistungen in Fz-km/Jahr) für die Traktionsenergie und eine zeitabhängige Komponente 
(Einsatzzeiten in Fz-Std/Jahr) insbesondere für Heizung und Klimatisierung.  
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Es wird deutlich, dass neben der Schiffsform, dabei besonders das Verhältnis von Länge zu Breite, und der 
Ausgestaltung der Antriebs- und Ruderanlage, auch der Wasserstraßenquerschnitt in Relation zum 
eingetauchten Schiffskörper von ausschlaggebender Bedeutung für den Fahrwiderstand ist. 

Abbildung 19: Fahrwiderstand als Funktion der Geschwindigkeit142 

 

Abbildung 19 zeigt die Widerstandskurve eines Schiffs im flachen Wasser im Vergleich zu einem Schiff im 
tiefen Wasser. Es ist deutlich zu erkennen, wie die oben beschriebenen Effekte den Leistungsbedarf im 
flachen Wasser aufgrund des höheren Widerstands beeinflussen. Bis zur so genannten kritischen 
Geschwindigkeit (VKrit) ist bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen der Fahrwiderstand im flachen 
Wasser immer höher als im tiefen. Die kritische Geschwindigkeit kann von einem Verdrängerschiff nicht 
überschritten werden. Traditionelle Motorgüterschiffe sind Verdrängerschiffe. Da es sich bei 
Binnenwasserstraßen um flaches Wasser mit zum Teil zusätzlicher seitlicher Begrenzung des 
Fahrwassers handelt, sind die oben beschriebenen und in der Grafik verdeutlichten Effekte nicht 
vernachlässigbar. Welche Bedeutung die Wassertiefe für den Leistungsbedarf hat, macht die nachfolgende 
Grafik deutlich. 

  

                                                                    
 

142 In Anlehnung an Ilgmann, G. (1998): Gewinner und Verlierer einer CO2-Steuer im Güter- und 
Personenverkehr, Ottobrunn, S. 122 
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Abbildung 20:  Eingesetzte Leistung in Abhängigkeit von der Wassertiefe für verschiedene 
Geschwindigkeiten (Großmotorschiff mit 2,5 m Tiefgang)143 

 

Es wird deutlich, dass der Leistungsbedarf eines Schiffes mit der Wassertiefe abnimmt, je nach 
Wassertiefe aber mit der Geschwindigkeit überproportional zunimmt. Der Leistungsbedarf wiederum 
bestimmt unmittelbar den Treibstoffbedarf und damit die Schadstoffemissionen. Diese Zusammenhänge 
lassen sich anhand von Leistungsgeschwindigkeitsprofilen darstellen, die im Anhang C im Detail 
ausgewiesen sind und Inputgrößen für die Bewertungsrechnung darstellen. In Tabelle 111 ist ein 
Überblick über die im Anhang C ausgewiesenen Wasserstraßenklassen gegeben. In dieser Übersicht sind 
nahezu sämtliche Leistungsgeschwindigkeitsprofile im Deutschen Binnenschifffahrtsnetz abgebildet. 

  

                                                                    
 

143 ITP, BVU, PLANCO: Grundsätzliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse 
im Bewertungsverfahren der Bundesverkehrswegeplanung, März 2015, S. 315 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Wassertiefe h [m]

Le
is

tu
ng

 p
 [k

W
]

v=4
v=8
v=12
v=16
v=20



Bewertungsmethodik der NKA Vorgehensweise zur Ermittlung der 
Projektnutzen 

Verkehrsträger Wasserstraße 

 

Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030           239 

Tabelle 111: Wasserstraßenabschnitte für die im Anhang C dargestellten 
Leistungsgeschwindigkeitsprofile 

Abschnitt Wasserstraße von bis 

Flüsse 

Donau_1 Donau Kelheim Straubing 

Donau_2 Donau Straubing Vilshofen 

Donau_3 Donau Vilshofen Österreich 

Elbe_1 Elbe Tschechien Saalemündung 

Elbe_2 Elbe Saalemündung Rothensee 

Elbe_3 Elbe Rothensee Lauenburg 

Elbe_4 Elbe Lauenburg Cuxhaven 

Ems Ems gesamte Wasserstraße 

Main Main gesamte Wasserstraße 

Mosel Mosel gesamte Wasserstraße 

Neckar Neckar gesamte Wasserstraße 

Oder_1 Oder Wroclaw HOW 

Oder_2 Oder HOW Szczecin 

Rhein_1 Rhein Basel Karlsruhe 

Rhein_2 Rhein Karlsruhe Mainmündung 

Rhein_3 Rhein Mainmündung Bendorf 

Rhein_4 Rhein Bendorf Duisburg 

Rhein_5 Rhein Duisburg Niederlande 

Kanäle 

Kanaele_1 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,0 Metern 

Kanaele_2 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,2 Metern 

Kanaele_3 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,5 Metern 

Kanaele_4 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,6 Metern 

Kanaele_5 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,7 Metern 

Kanaele_6 Kanäle mit einer garantierten Abladetiefe von 2,8 Metern 
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4 Vorgehensweise zur Ermittlung der Kostenkomponenten 

4.1 Investitionskosten 

4.1.1 Relevante Investitionskosten 
Hinsichtlich der Verkehrsträger Straße und Schiene werden nur Kosten zu Neubau- und 
Erweiterungsinvestitionen (Aus- und Neubaukosten) sowie noch nicht verausgabte Planungskosten 
berücksichtigt. Planungskosten bereits abgeschlossener Planungsphasen werden nicht in die 
Bewertungsrechnung der NKA aufgenommen. Sofern Investitionskosten zu Erweiterungen auch Kosten 
für Ersatzinvestitionen (Ersatzinvestitionskosten) der bestehenden Infrastruktur beinhalten, werden die 
Kosten für Ersatzinvestitionen von den Gesamtkosten abgezogen und anteilig ausgewiesen. 

Beim Verkehrsträger Wasserstraße werden vermiedene Ersatzinvestitionskosten während der Bauzeit 
der Neubau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen ebenfalls von den Aus- und Neubaukosten abgezogen 
(Berücksichtigung auf der Kostenseite). Liegt der zeitliche Anfall der vermiedenen 
Ersatzinvestitionskosten außerhalb der Bauzeit, werden diese im Rahmen der eigenständigen 
Nutzenkomponente NW betrachtet (Berücksichtigung auf der Nutzenseite, s. Kapitel III.3.5.6).  

4.1.2 Planungskosten 
Für die Verkehrsträger Straße und Schiene werden Planungskosten generell in Höhe von 18 % der 
Baukosten angesetzt.  

Die Planungskosten für den Verkehrsträger Schiene beinhalten dabei im Zuge des Planungsprozesses 
anfallende amtliche Gebühren (z. B. für das Eisenbahnbundesamt (EBA) oder Gerichtsgebühren). Beim 
Verkehrsträger Schiene wird davon ausgegangen, dass von den 18 % Planungskosten 8 %-Punkte als 
baubegleitend zu verstehen sind und gleichmäßig auf die Bauphase verteilt werden. Von den für die 
Planungsphase verbleibenden 10 %-Punkten werden die bereits verausgabten Planungskosten gemäß 
Angaben der DB AG abgezogen. Der resultierende Betrag wird gleichmäßig auf die Planungsphase verteilt. 

Beim Verkehrsträger Wasserstraße liegen konkrete Berechnungen der bewertungsrelevanten 
Planungskosten in der Regel bereits projektspezifisch vor. Je nach Planungsstand werden Planungskosten 
in Höhe von 10 bzw. 15 % der Baukosten zugrunde gelegt. 

Beim Verkehrsträger Straße teilen sich die Planungskosten wie in Tabelle 121 dargestellt auf die 
Planungsstufen 1 bis 4 auf. Vor Durchführung der Bewertung wird der aktuelle Planungsstand des 
Projektes festgestellt und die Planungskosten unter zur Hilfenahme der genannten Tabelle bestimmt. 
Innerhalb der jeweiligen Planungsstufe werden die anteiligen Planungskosten der Stufe gleichmäßig auf 
den Zeitraum der Planungsstufe aufgeteilt. 
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Tabelle 121: Aufteilung der Planungskosten für den Verkehrsträger Straße nach Planungsstufe 

Planungsstufen150 Durchschnittlicher Planungskostensatz 

Stufe 1: bis Ende Voruntersuchung (bis Abschluss 
Linienbestimmung/ROV) 

2,0 % 

Stufe 2: nach Stufe 1 bis Vorlage Vorentwurf bzw. 
Ende Entwurfsplanung 

5,0 % 

Stufe 3: nach Stufe 2 bis Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens 

1,5 % 

Stufe 4: Nach Stufe 3 bis Projektfertigstellung 9,5 % 

Summe Planungskosten 18,0 % 

4.1.3 Aus- und Neubaukosten 
Zu den Aus- und Neubaukosten zählen neben den Kosten zur Erstellung der Anlagenteile des Projektes 
auch die Kosten für Grunderwerb bzw. die Kosten für Grundstückswerte sowie etwaige Kosten für 
Anlagen Dritter, die aus dem Projekt erwachsen. 

Aus- und Neubaukosten werden gleichmäßig auf die gemäß Kapitel III.1.1.2 bestimmte Dauer der 
Bauphase aufgeteilt. Zusätzlich werden die Kosten für Grunderwerb bzw. die Grundstückswerte bei der 
Bewertung von Straßen- und Schienenprojekten als Restwerte am Ende des Betrachtungszeitraums als 
negative Kosten angesetzt.151 

Zur Ermittlung der Dauer der Betriebsphase müssen die Aus- und Neubaukosten (mit Ausnahme der 
Kosten für Grunderwerb bzw. der Grundstückswerte und die Kosten für Anlagen Dritter) entsprechend 
der in Tabelle 4, Tabelle 5 und Tabelle 6 dargestellten Differenzierung für die einzelnen Anlagenteile 
angegeben werden.  

  

                                                                    
 

150 Aufteilung geschätzt 

151 Bei der Bewertung von Wasserstraßenprojekten werden diese Restwerte nicht berücksichtigt, siehe 
hierzu auch die Erläuterungen der Kapitel III.1.1.3 und III. 1.2.1. 
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Tabelle 123: Größenordnung der Flächeninanspruchnahme bei Straßen in Abhängigkeit vom Projekttyp 
sowie Relieftyp (in Anlehnung an PÖU 2001) 

Projekttyp Flächenbedarf/Trassenbreite gesamt [m] 

Ebenes 
Gelände 

Bewegtes Relief/ 
Niederungsbereich 

Stark bewegtes 
Relief 

Autobahn 

Ausbau, 1-streifig 7,5 

Ausbau wie in 
ebenem Gelände 

9,5 

Ausbau, 1-streifig, mit Standstreifenbau 10 12,5 

Ausbau, 2-streifig 15 19 

Ausbau, 2-streifig, mit Standstreifenbau 20 25 

Ausbau, 3-streifig 22,5 28,5 

Ausbau, 3-streifig, mit Standstreifenbau 27,5 34,5 

Ausbau, 4-streifig 30 38 

Ausbau, 4-streifig, mit Standstreifenbau 35 44 

nur Standstreifenbau (Autobahn) 2,5 wie in ebenem 
Gelände 

3 

Bundesautobahn 

Ausbau, 1-streifig 7,5 

Ausbau wie in 
ebenem Gelände 

9,5 

Ausbau, 1-streifig, mit Standstreifenbau 9,5 12 

Ausbau, 2-streifig 15 19 

Ausbau, 2-streifig, mit Standstreifenbau 19 24 

Neubau, 1-streifig 7,5 7,5 9,5 

Neubau, 2-streifig 21 33,5 39 

Neubau, 2-streifig, mit Standstreifenbau 25 37,5 44 

Neubau, 3-streifig 28,5 45 52 

Neubau, 3-streifig, mit Standstreifenbau 32,5 49 57 

Neubau, 2-streifig 36 56 65 

Neubau, 2-streifig, mit Standstreifenbau 40 60 70 
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Der Betroffenheitsumfang wird als Flächenäquivalenzwert (Produkt aus Flächenumgriff in ha und 
Beeinträchtigungsfaktor in %) angegeben. Die direkte anlagebedingte Flächeninanspruchnahme wird 
grundsätzlich mit dem Beeinträchtigungsfaktor 100 % gewertet. Bereiche innerhalb einer Wirkzone mit 
indirekten Beeinträchtigungen werden mit einem Beeinträchtigungsfaktor kleiner als 100 % hinzuaddiert. 
Sind bei einem Bewertungskriterium mehrere Wirkzonen zu berücksichtigen, wird im Ergebnis das 
summarische Flächenäquivalent durch Addition der wirkzonenspezifischen Flächenäquivalente bestimmt.  

Die Ergebniswerte werden für die absoluten Betroffenheiten bei Flächenangaben auf 0,1 ha und bei 
Längenangaben auf 0,1 km gerundet. Daraus ergeben sich für das Projektdossier Umwelt kleinste 
dargestellte Betroffenheiten von 500 m2 bzw. 50 m.  

Neben den absoluten Betroffenheitsumfängen über das gesamte Projekt werden ergänzend auch die 
relativen Betroffenheitsumfänge je Projekt-km berechnet. 
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4 Ermittlung der Bewertungskriterien 

4.1 Erläuterung der Bewertungsindikatoren 
Tabelle 127 zeigt im Überblick die betrachteten Bewertungskriterien und die jeweils spezifischen 
Bilanzgrößen und Wirkzonen: 

Tabelle 127: Katalog der Bewertungskriterien zur Bewertung der umwelt- und naturschutzfachlichen 
Wirkungen des BVWP: Nicht-monetarisierte Bewertungskriterien 

Nr. Kurzbeschreibung des Bewertungskriteriums Bilanzgröße 

2.1 Inanspruchnahme/Beeinträchtigung von 
Naturschutzvorrangflächen mit herausragender Bedeutung 
(Natura-2000-Gebietsnetz/Naturschutzgebiet/Nationalpark/ 
Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten/ 
Naturschutzgroßprojekt des Bundes, UNESCO-
Weltnaturerbe, Ramsar-Feuchtgebiete) 

Fläche in [ha] 
(unmittelbare Inanspruchnahme 
und indirekte 
Beeinträchtigungen in 
Wirkzone) 

2.2 Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten 
(Natura-2000-Verträglichkeitseinschätzung) 

betroffene Gebiete [Anzahl] 
(unmittelbare Inanspruchnahme 
und indirekte 
Beeinträchtigungen in 
Wirkzone) 

2.3 Inanspruchnahme von unzerschnittenen Kernräumen (UFR 
250) der BfN-Lebensraumnetzwerke 

Fläche in [ha] 
(unmittelbare Inanspruchnahme 
und indirekte 
Beeinträchtigungen in 
Wirkzone) 

2.4 2.4.1 a) Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen 
(UFR 1.000/1.500) der BfN-Lebensraumnetzwerke (Feucht-, 
Trocken- und Waldlebensräume)  

Zerschneidungslänge in [km] 
(Trassierungsachse) 

 2.4.1 b) Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen 
(UFR 1.500) der BfN-Lebensraumnetzwerke 
(Großsäugerlebensräume)  

Zerschneidungslänge in [km] 
(Trassierungsachse) 

 2.4.1 c) Zerschneidung von national bedeutsamen 
Lebensraumachsen/-korridoren 

Zerschneidungen von 
Achsen/Korridoren [Anzahl]  

 2.4.2 Wiedervernetzung von Lebensraumnetzwerken bei 
Ausbauprojekten 

Wiedervernetzungen 
hervorragender 
Wiedervernetzungsabschnitte 
[Anzahl] (manuelle 
Einzelfallprüfung) 

2.5 Flächeninanspruchnahme gemäß Nachhaltigkeitsstrategie 
(versiegelte und nicht versiegelte Flächen) 

Fläche in [ha] 
(Inanspruchnahme gemäß 
Nachhaltigkeitsstrategie) 
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Siedlungsstruktur gefordert (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz ROG)166. Die Länder füllen das 
Rahmengesetz mit der Aufstellung von Raumordnungsplänen aus, mit denen sie ihren Raum 
entsprechend dieser Grundkonzeption gliedern, entwickeln und fördern. Vor diesem Hintergrund werden 
entsprechende Zentren landesspezifisch in Landesentwicklungsplänen bzw. in Regionalplänen 
ausgewiesen. 

Zentrale Orte einer höheren Stufe übernehmen stets auch Versorgungsfunktionen der nachfolgenden 
Zentralitätsstufen. Für die Verkehrsnetzgestaltung werden Zentrale Orte mit Teilfunktion einer höheren 
Zentralität wie Zentren ohne diese Teilfunktion behandelt. Doppelzentren oder Orte, die Teil eines 
zentralörtlichen Verbundes sind, werden in der Regel wie ein Zentraler Ort behandelt. Dabei erhält einer 
der Orte die Zentralitätsstufe des Doppelzentrums bzw. zentralörtlichen Verbundes, während die übrigen 
Orte eine Stufe tiefer angenommen werden. Metropolregionen mit mehr als einem Kern werden 
entsprechend wie Doppelzentren bzw. wie Teile eines zentralörtlichen Verbundes von Metropolkernen 
behandelt. 

2.1.2 Erläuterung zur Abgrenzung von Mittelbereichen 
Die Mittelbereiche stellen eine bundesweit einheitliche, flächendeckende Abgrenzung der Versorgungs- 
oder Verflechtungsbereiche der Mittelzentren unter Berücksichtigung sozioökonomischer Verflechtungen 
dar. Ihre Abgrenzung stützt sich zwar weitestgehend auf landesplanerische Festlegungen, greift aber auch 
auf eigene Verflechtungsanalysen zurück und orientiert sich dabei an der Entfernung, den 
Lagebeziehungen, den Verkehrsanbindungen und den traditionellen Bindungen zwischen Gemeinden und 
damit an dem zu erwartenden Verhalten der Bevölkerung bei der Inanspruchnahme von 
Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge. Sie hat sich insbesondere für Analysen zur 
demografischen Entwicklung und regionalen Infrastrukturversorgung bereits als Analyseebene etabliert. 

Die derzeit 879 Mittelbereiche mit einer Mindestgröße von 20.000 bzw. 10.000 Einwohnern und einer 
durchschnittlichen Größe von rund 90.000 Einwohnern passen sich größenmäßig in die Lücke zwischen 
der Gemeindeebene bzw. Verbandsgemeindeebene einerseits und den Kreisen andererseits ein. Sie sind 
aber gegenüber den Gemeinden eine wesentlich homogenere bundesweit vergleichbare Raumgliederung 
und bieten auch gegenüber der Kreisebene den Vorteil, dass die innerhalb von Kreisen oft vorhandenen 
strukturellen Unterschiede nicht durch statistische Mittelwerte nivelliert werden, sondern deutlich 
hervortreten können. 

2.1.3 Erläuterungen zu Zielen im Zusammenhang mit Erreichbarkeitsanalysen 
Die Oberzentren stellen hierbei aus Sicht der Raumordnung die herausragenden Fahrtziele dar, da sie die 
Standorte für eine Vielzahl von für die Versorgung der Bevölkerung wichtiger und hochrangiger 
Infrastrukturen, wie z. B. Krankenhäuser, Hochschulen, spezialisierte Einkaufsmöglichkeiten sowie 
Sportstätten, Verwaltungs- und Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung, repräsentieren. 
Durch die Oberzentren wird somit bereits ein breites Spektrum an Infrastruktureinrichtungen als 
Fahrtziele abgedeckt, das innerhalb der Raumwirksamkeitsanalyse durch die weitere Einbeziehung 
hochrangiger Verkehrsinfrastrukturen als Fahrtziele (Autobahnen, internationale Flughäfen und IC-/ICE- 
und EC-Bahnhöfe) ergänzt wurde. 

                                                                    
 

166 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), durch Artikel 124 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert  
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3.1.1.3 Straße 
Für alle Luftlinienverbindungen, die in der Luftlinienmatrix definiert sind, werden einerseits Längen der 
Luftlinienentfernung und andererseits Routen im Straßennetz ermittelt. Für jede Route können dann 
Reisezeiten und Luftliniengeschwindigkeiten bestimmt werden. Für den Straßenverkehr werden die 
Angebotsqualitäten durch Luftliniengeschwindigkeiten in Verbindung mit der Luftlinienentfernung 
bestimmt. Die Abbildung 26 ermöglicht eine Einstufung von Netzelementen der Straße. 

Abbildung 26: Qualitätsstufen der Netzbewertung Straße 

 

Auf Grundlage des BBSR-Erreichbarkeitsmodells, wie es für die Bewertungsrechnungen im Rahmen der 
Bundesverkehrswegeplanung 2030 zum Einsatz kam, ergeben sich die nachfolgenden 
Qualitätsbewertungen (Abbildung 27 bis Abbildung 29). 
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 Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Metropolregionen 

Wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann, ist die Verbindungsqualität der 
Metropolregionen171 untereinander aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten überwiegend positiv 
zu bewerten. Lediglich bei einigen grenzüberschreitenden Verbindungen im Norden und Süden sind sie 
auf Grund besonderer topographischer Bedingungen nicht mehr als befriedigend zu bewerten.  

Abbildung 27: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten zwischen Metropolregionen im MIV 

 

 

 

  

                                                                    
 

171 operationalisiert durch Metropolitankerne 
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 Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Oberzentren 

Der Abbildung 29 ist zu entnehmen, dass die Verbindungsqualität zwischen Oberzentren aufgrund der 
hohen Luftliniengeschwindigkeiten ebenfalls überwiegend als gut und sehr gut zu bewerten ist. Nur einige 
wenige grenzüberschreitende Verbindungen und einzelne Verbindungen in zentraleren, aber z. T. 
topographisch schwierigeren Lagen sind nur als ausreichend oder sogar mangelhaft zu bewerten. 

Abbildung 29: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeit zwischen Oberzentren im MIV 
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3.1.1.4 Schiene 
Die schienenseitigen Erreichbarkeiten für die Metropolregionen (MR) und Oberzentren (OZ) mit 
Schienenanbindung werden aus dem Fahrplan in einem unbelasteten Netz ermittelt. Zwischen allen 
Zentralen Orten mit Schienenanbindung werden die Luftliniengeschwindigkeiten auf Basis 
entsprechender Reisezeiten und Luftlinienentfernungen der relevanten Routen bestimmt. Durch die 
Verwendung der Luftlinienentfernung und der Angabe über die Luftliniengeschwindigkeit kann analog 
zur Straße die Angebotsqualität bestimmt werden.  

Abbildung 30: Qualitätsstufen der Netzbewertung Schiene 
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 Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Metropolregionen 

Wie den folgenden Abbildungen entnommen werden kann, ist die Verbindungsqualität der 
Metropolregionen untereinander aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten überwiegend positiv 
zu bewerten. Lediglich bei einigen grenzüberschreitenden Verbindungen, wie z. B. von den Regionen 
Stuttgart und München aus, ist die Verbindungsqualität nicht mehr als befriedigend zu bewerten.  

Abbildung 31: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten zwischen Metropolregionen im SPV 
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3.1.2.3 Erreichbarkeit von Autobahnen 

 Straße 

Die Betrachtung des Autobahnnetzes bzw. dessen Anschlussstellen basiert auf der Annahme, dass mit 
deren Erreichen vor allem Einstiegspunkte in das höchstrangige Straßennetz erreicht werden und damit 
eben auch ein in sich geschlossenes, gut ausgebautes Fernstraßennetz. Zumindest ist das Autobahnnetz 
prinzipiell so angelegt, auch wenn es natürlich temporär und regional begrenzt Lücken aufweisen kann. 

Dieses Prinzip ist zwar für alle autobahnähnlichen Straßen nicht durchgängig gegeben, sie sind aber zum 
großen Teil als Fortführungen bzw. Ergänzungen des Bundesautobahnnetzes ausgeformt. Daher sollen 
diese, im Netzzusammenhang stehenden autobahnähnlichen Straßen mit berücksichtigt werden.  

Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass gravierende Defizite in Bezug auf die Autobahnerreichbarkeit nur 
noch in wenigen Teilräumen, wie Mittelgebirgslagen und Grenzlagen, vorhanden sind. Großräumig stellt 
sich derzeit vor allem die Altmark noch als Teilraum mit erheblichen Defiziten dar. 

Abbildung 34: Pkw-Fahrzeit zur nächsten Autobahnanschlussstelle 2015 in Minuten 
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3.1.2.4 Erreichbarkeit von Flughäfen 
Innerhalb Deutschlands werden alle Flughäfen mit internationaler Vernetzung berücksichtigt (Grundlage: 
Flughafenkonzept der Bundesregierung 2009). Dies sind Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, 
Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Hahn, Leipzig/Halle, Dortmund, Bremen, Dresden, 
Münster/Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Karlsruhe/Baden-Baden, Lübeck, Friedrichhafen, Airport 
Weeze, Saarbrücken und Erfurt. 

Im benachbarten Ausland wurden alle Flughäfen bis zu einer Entfernung von rund 120 km berücksichtigt. 
Dazu zählen Basel/Mulhouse, Innsbruck, Liege, Amsterdam, Linz, Maastricht, Luxembourg, Prag, 
Strasbourg, Salzburg, Zürich und Szczecin. 

 Straße 

Erhebliche Defizite in Bezug auf die Flughafenerreichbarkeit sind auch hier nur noch in wenigen 
Teilräumen, wie Mittelgebirgslagen und Grenz- bzw. Küstenlagen, zu finden. 

Abbildung 35: Pkw-Fahrzeit zum nächsten internationalen Flughafen 2015 in Minuten 

 

 Schiene 

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Erreichbarkeit von Flughäfen im Schienenpersonenverkehr. Einige 
internationale Flughäfen besitzen keinen direkten Anschluss an das Schienennetz. Zwar bieten viele 
Flughäfen gute Erreichbarkeiten mit Bus und U-Bahn. Diese Angebote werden jedoch nicht betrachtet, da 
sie nicht Bestandteil der Bundesverkehrswegeplanung sind. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des 
Flughafen Nürnbergs, wo eine U-Bahn-Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Flughafen besteht. 
Insgesamt mehr als 60 % der betrachteten Mittelbereiche weisen ein Defizit auf.  
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Abbildung 36: Defizite bei der Erreichbarkeit zum nächsten internationalen Flughafen im 
Schienenpersonenverkehr 
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3.1.2.5 Erreichbarkeit von Oberzentren 
In dieser Analyse wurden alle in den Landesentwicklungsplänen ausgewiesenen Oberzentren mit Stand 
31.12.2014 berücksichtigt. 

 Straße 

Erhebliche Defizite in Bezug auf die Erreichbarkeit von Oberzentren sind in einer Reihe von Teilräumen 
zu finden. Es zeigen sich vor allem diejenigen Räume mit der geringsten Bevölkerungsdichte und einem 
entsprechend geringen, für oberzentrale Funktionen nicht ausreichendem, Versorgungspotenzial als 
problembehaftet dar.  

Abbildung 37: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum 2015 in Minuten 

 

 

 Schiene 

Lediglich etwas mehr als 13 % von den 817 Mittelbereichen mit Bahnanschluss weisen ein Defizit bzgl. 
der Erreichbarkeit zum nächsten Oberzentrum aus. Insgesamt 24 dieser defizitären Mittelbereiche 
brauchen sogar mehr als 90 Minuten, um das nächste Oberzentrum per Bahn zu erreichen. Im Ergebnis 
sind hauptsächlich grenznahe Regionen aber auch ländlich geprägte Mittelbereiche mit geringem 
Bevölkerungspotenzial als defizitär bzgl. der Erreichbarkeit von Oberzentren per Bahn zu klassifizieren.  
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Abbildung 38: Defizite bei der Erreichbarkeit von Oberzentren im Schienenpersonenverkehr 
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